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Altersgrenzen im Strafrecht: Dogmatik oder
entwicklungspsychologische Begriindung?

ULRICH PREUSS

Dr. med., Dr. rer. nat., Facharzt fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psy-
chologe, Oberarzt, Universitdtsklinik fiir Kinder- und Jugendpsychiatrie
Bern

Zusammenfassung

In der Rechtsgeschichte ist das Alter schon lange ein Milderungsgrund.
Das Sanktionsziel der Besserung wurde ab dem 19. Jahrhundert einge-
fiihrt, Ist das Eintrittsalter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und der
Ubergangsphase empirisch psychologisch begriindbar? Im Zeitalter der
Neurowissenschaften kommt die Frage nach einer biologischen Begriin-
dung hinzu. Die Fragen fordern dazu auf, entwicklungspsychologische
Modelle und empirische Untersuchungen heranzuziehen, um zu priifen,
ob die gesetzlichen Altersgrenzen wissenschaftlich gesichert begriindet
werden konnen.

In Untersuchungen zur Entwicklung der Moral, die schon friih im
letzten Jahrhundert durchgefiihrt wurden, wurde festgestellt, dass die
theoretischen Voraussetzungen der strafrechtlichen Zurechnungsfihigkeit
und Verantwortlichkeit im normalen Sinne noch nicht unter 15 Jahren
gegeben sind. Es wurde daraus geschlossen, dass die Strafmiindigkeit im
15. Lebensjahr festgelegt werden miisse, weil erst beim fiinfzehnjéhrigen
Jugendlichen sozial-ethische Motive iiberwiegen.

Wesentlichen Einfluss auf die Bestimmung der Strafmiindigkeit haben
Modelle zur Entwicklung des moralischen Urteils nach Kohlberg. Modi-
fizierte Untersuchungen wurden mit dem ,,Moral-Judgement Interview*
durchgefiihrt. Dabei ist das Kriterium fiir die Entscheidung der Straf-
miindigkeit, ob abhdngig vom Alter die vierte Stufe der moralischen
Entwicklung erreicht wurde. Bei den Vierzehnjihrigen finden sich iiber-
wiegend Antworten auf dieser Stufe.

In neurobiologischen Untersuchungen wird die Reifung des Frontal-
hirns als wesentlicher Parameter fiir die Entwicklung der Steuerung des
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Verhaltens angesehen. Diese Region zeigt ihren letzten Reifungsschub mit
Beginn der Pubertdt. Die Reifung in dieser Region kann deshalb ein
akzessorisches Kriterium angesehen werden, das die Einschédtzung der
moralischen Reife ergidnzt.

Unter Zusammenfassung aller vorliegenden Ergebnisse kann nicht
davon ausgegangen werden, dass innerhalb der Spanne zwischen 14 - 18
Jahren die Mehrzahl der Jugendlichen tiber Steuerungsféhigkeit aufgrund
der Unrechtserkenntnis aus sozialer Bindung verfiigt. Die Entwicklung
des Konzepts der Ordnungsgefahr, die bis zum Alter von 14 Jahren zu
einem moralischen wichtigen Konzept heranreift, zieht mit dem Konzept
der Schadenswiedergutmachung gleich. Konsequenz ist, dass diese Fahig-
keiten bei einem iiberwiegenden Teil der Vierzehnjdhrigen vorhanden
sind und sich bei einem weiteren Teil bis zum 18. Lebensjahr verbessern.

Schlussfolgerungen

Aus diesen Befunden wird ersichtlich, dass weder eine Erhéhung noch
eine Senkung des Eintrittsalters in Bezug auf die Unrechtserkenntnis
notwendig ist. In unterschiedlichen Kulturkreisen konnte nachgewiesen
werden, dass Unrechtserkenntnis und Steuerungsfahigkeit im gleichen
Altersabschnitt mit einer anschlieBenden Ubergangsphase auftreten. Das
Niveau der Unrechterkenntnis ist also vorhanden, die hohe moralische
Wertigkeit zeigt sich in der Entwicklung der Steuerungsfahigkeit. Sie
ermoglicht den Jugendlichen das Handeln unter Beriicksichtigung mora-
lischer Einsicht zu steuern. Kritisch ist zu bedenken, dass dies fiir normale
Entwicklungsverlaufe unter Standardbedingungen gilt, die in vielen Féllen
bei dissozialen Entwicklungen nicht gegeben sind.

Résumé

Considéré dans une perspective historique, I’on constate que 1’age est
depuis longtemps une cause d’atténuation de la peine. La resocialisation
comme but de sanction est apparue dés le 19°™ siécle. L’age de la
responsabilité pénale et la phase transitoire sont-ils fondés sur des
connaissances psychologiques empiriques ? A 1’ére de la neurologie vient
s’ajouter a cette interrogation la question de la justification biologique.
Cette problématique invite a évoquer les modéles de la psychologie
évolutive et les connaissances issues des recherches empiriques afin
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d’examiner dans quelle mesure les limites d’age posées par la loi peuvent
se justifier scientifiquement.

Des recherches sur 1’évolution de la morale, déja menées au début du
siecle dernier, ont démontré que les conditions théoriques de I’imputabili-
té pénale et de la responsabilité au sens général ne sont pas données avant
I’age de 15 ans. Il en a été déduit que la majorité pénale doit se situer a
I’age de 15 ans parce que c’est seulement a cet age-la que les mobiles
socio-¢éthiques commencent a primer.

Les modeles sur I’évolution du jugement moral d’aprés Kohlberg ont
une influence essentielle sur la détermination de la majorité pénale. Des
enquétes modifiées ont été menées a 1’aide du « Moral-Judgement-
Interview ». Dans cette enquéte, le critére pour définir ’age de la majorité
pénale est de savoir si le quatrieme niveau de 1’évolution morale a été
atteint. Chez les jeunes de quatorze ans, la majorité des réponses se situent
a ce niveau-la.

Dans les enquétes neurologiques, la maturité du cerveau frontal est le
parametre essentiel pour évaluer 1’évolution du contréle du compor-
tement. Cette région connait sa derniére poussée de maturation au début
de la puberté. Cette maturation peut donc constituer un critére accessoire
qui complete I’estimation de la maturité morale.

En résumant I’ensemble de ces résultats, I’on ne peut partir du
présupposé que, durant la période de 14 a 18 ans, la plupart des jeunes
disposent de la faculté de controle sur la base d’une reconnaissance du tort
et des liens sociaux. L’évolution du concept du danger de 1’ordre, qui
mdrit jusqu’a I’age de 14 ans vers un concept moral important, rivalise
avec le concept de la réparation du dommage. La conséquence en est que
ces capacités existent chez la majorité des jeunes de quatorze ans et
qu’elles s’améliorent chez la plupart des jeunes jusqu’a 1’age de 18 ans.

Conclusion

Ces résultats montrent que ni une augmentation ni un abaissement de
I’age de la responsabilité pénale en rapport avec la reconnaissance du tort
n’est nécessaire. Il a été possible de démontrer, dans des différents reé-
seaux culturels, que la reconnaissance du tort et la capacité de controle
apparaissent dans la méme période d’age, suivie d’une période transitoire.
La reconnaissance du tort est donc présente et la valence apparait dans
I’évolution de la capacité de contrdle. Elle permet au jeune de contrdler
son action au moyen d’un examen moral. Une objection critique est que
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cette évolution du développement est valable dans des conditions stan-
dards, qui ne sont souvent pas données en cas d’évolution dissociale.

, Wir sind die letzten, die erfahren, was unser Gehirn vor hat*
Michael Gazzaniga (2006)

Angesichts eines scheinbaren Anstiegs der Jugendkriminalitit und der
Gewaltkriminalitidt wird zunehmend nach hérteren Strafen fiir Jugend-
liche gerufen (Weitekamp & Meier, 1998). Dies scheint fiir viele die
unverzichtbare Reaktion auf diese Entwicklung zu sein: Mit Hérte vor
weiteren Straftaten abschrecken und den strafrechtlichen Schonraum
fiir Minderjdhrige eingrenzen (Diinkel et al 2008, Junger-Tas & Diin-
kel, 2009).

1. Einfiihrung

Diese Arbeit und Analyse ist bei weitem nicht der erste Versuch, und
sicher nicht der letzte, sich mit diesem Thema auseinander zu setzen,
inwieweit eine Herausnahme von Minderjdhrigen aus der Strafgesetz-
gebung nicht nur sozial und humanistisch sondern auch wissenschaftlich
zu rechtfertigen ist (Hommers 1983, Lempp 1972, Peters 1967, Schaft-
stein 1965). Die Frage in diesem Aufsatz ist, wann ist ein Alterszeitpunkt
anzunehmen, an dem ein Moratorium aufgrund der psychosozialen Reife
nicht mehr zu rechtfertigen ist. Jedoch bleibt hier die Frage unbearbeitet
und wird nicht diskutiert, ob andere Griinde als wissenschaftliche beleg-
bare gibt, die ausreichend ein Moratorium fiir die Bestrafung bei Kindern
und Jugendlichen rechtfertigen kénnen.

In der Rechtsgeschichte ist das junge Alter schon lange ein
Milderungsgrund fiir Strafen. So heisst es in der "Peinlichen Gerichts-
ordnung" Karls V., in der Carolina von 1532, unter der Uberschrift ,,Von
Ubelsttitern, die jugendlich sind oder aus anderen Griinden keinen Ver-
stand haben* (Nr. 179), dass eine Begutachtung fiir die Verantwortung-
sreife eingeholt werden soll (Schroeder 2000).

Die Eigenart von Kindheit und Jugend wurde zwar positiv erst mit
Hilfe engagierter Pddagogen und spéter der Entwicklungspsychologie
anerkannt, Nachsicht gegeniiber dem jugendlichen Alter ist jedoch offen-



Altersgrenzen im Strafrecht: Dogmatik oder entwicklungspsychologische Begriindung?

sichtlich und folgerichtig als ein historisch bedingtes Ergebnis des
Zusammenwirkens von Humanitit und sozialer Funktionalitit anzusehen.

Der Begriff der Jugendkriminalitit kommt um das 18. Jahrhundert auf,
das Sanktionsziel der Besserung wurde ab dem 19. Jahrhundert einge-
fiihrt.

Der Status Kind und Jugendlicher gilt als Konstrukt und nicht als
natlirliche Gegebenheit. Dennoch ist eine abwertende Kritik daran unzu-
lassig und ein willkiirlicher Umgang nicht statthaft, da ,,Kindheit und
Jugend® keine ,,Erfindungen® sind, sondern die Definition dieser Lebens-
passagen ist Zeichen des Erkenntnisfortschritts beim Verstehen der
Grundlagen und Notwendigkeiten psychischer Struktur, sozialer Entwick-
lung und gemeinschaftlicher Systeme.

Wie bei allen kulturellen und sozialen Errungenschaften fiihrte kein
geradliniger Prozess hier hin und es kam wiederholt zu Riickschldgen.
Ausserdem gelten diese Standards nicht in allen Léndern der Welt. Nicht
nur in der dritten oder vierten Welt, sondern auch in wirtschaftlich und
kulturell weiter entwickelten Staaten kann es sein, dass Jugend nicht zu
Schonung und Zuriickhaltung bei Strafen zugunsten von therapeutisch-
erzieherischen Massnahmen fiihrt. Das Interventionen bei Straftaten von
Jungendlichen notwendig sind steht ausser Frage, Konsequenzen sind
schon aus Griinden der psychosozialen Entwicklungsforderung notwen-
dig, nur welche Art ist Gegenstand der Ublichen Diskussionen. Auf
delinquente Auffalligkeiten iiberhaupt nicht zu reagieren, ist eine Form
von erzieherischer Vernachldssigung der Jugendlichen, ist ethisch nicht
vertretbar und in der Offentlichkeit nicht durchsetzbar. Strafrechtlicher
Schonraum heisst also nicht absolute Toleranz und Folgenlosigkeit.

Wihrend des Nationalsozialismus in Deutschland wurde das allge-
meine Strafrecht auf Jugendliche angewandt, wenn diese in ihrer
Entwicklung iiber 18 Jahre alten Tédtern gleichgestellt werden konnen und
,wenn das gesunde Volksempfinden es wegen der besonders verwerf-
lichen Gesinnung des Téaters und wegen der Schwere der Tat fordert* (§
20 Abs. 1 Reichsjugendgerichtsgesetz). Diese Formulierung wirkt so, dass
siec heute wiederum Begehrlichkeiten bedienen konnte, das Jugendstraf-
recht im Sinne einer Verschirfung zu dndern. Mit der Anwendung des
Erwachsenenstrafrechts auf Jugendliche im Dritten Reich in Deutschland
wurde auch die Todesstrafe verhdngt und vollstreckt (Jurit 1985).

In den USA wurde im Jahre 1985 die Todesstrafe auf Jugendliche ab
16 Jahre ausgedehnt. Auch in England wurden lebenslange Haftstrafen fiir
jugendliche Straftiter bei entsprechenden Delikten im ausgehenden
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letzten Jahrhundert eingefiihrt. In den USA koénnen in einzelnen Bundes-
staaten, welche nach dem foderalen System fiir die strafrechtliche
Sanktionierung die Primédrzustiandigkeit besitzen, Kinder und Jugendliche
unter 18 Jahren mit lebenslanger Haftstrafe ohne Bewdhrungsmoglichkeit
belegt werden. Israel verfiigt derzeit iiber sieben solcher im jugendlichen
Alter Inhaftierte, jedoch wurde hier seit 2004 kein weiteres Kind oder
Jugendlicher zur lebenslangen Haft verurteilt.

Die Griinde fiir diese Verdnderungen waren prinzipiell &hnlich,
absehend von der Funktionalitit der Strafe und Strafrechts wurde die an-
genommene bessere Abschreckung und vermutlich die allgemeine
Zustimmung in der Bevdlkerung als Begriindung fiir die Anderung
herangezogen.

,Gentigen 4 Jahre Heim fiir jungen Morder?* titelte am 12.02.2009 der
Tages-Anzeiger Ziirich und fiihrte fort: ,,Politiker sind empdrt: Der knapp
18-Jahrige, der in Clarens VD einen IV-Rentner umbrachte, kommt mit 4
Jahren ,,Erziehungsanstalt* davon. Seine wenig dlteren Komplizen wurden
zu 20 Jahren Haft verurteilt.” Nicht nur in den deutschsprachigen Landern
zeigen sich wiederholt Tendenzen, die funktionale Nachsicht gegeniiber
Straftaten junger Menschen zuriick nehmen zu wollen. Kriminalitatsfurcht
und Siihnegedanken scheinen das Denken in der Offentlichkeit im
Gegensatz zu den Fachpersonen zu beherrschen und dies wird zum
Material fiir Medien und Politik. Die Information {iiber einen fachlich
angemessenen Umgang mit delinquenten Jugendlichen ist somit weiterhin
dringend notwendig (Mansel 2001).

r Regelung der strafrechtlichen Verantwortung

Es wurden internationale Grundlagen im Sinne von Konventionen, also
unverbindliche Empfehlungen, geschaffen, um diese Form des Umgangs
und der Versorgung zu sichern.

e Europidische Menschenrechtskonvention

e Europiisches Ubereinkommens iiber die Ausiibung von Kinder-
rechten

e Ubereinkommen der Vereinten Nationen iiber die Rechte des
Kindes '

e Mindestgrundsitze der Vereinten Nationen fiir die Jugendge-
richtsbarkeit (Beijing-Grundsitze)
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e Richtlinien der Vereinten Nationen fiir die Pridvention von
Jugendkriminalitit (Riyadh-Richtlinien )

e Regeln der Vereinten Nationen zum Schutz von Jugendlichen
unter Fretheitsentzug

Die Richtlinien der UN sind insoweit offen, geben keine Altersgrenzen
vor. Allerdings betonen sie zusitzlich eindeutig die Notwendigkeit der
Einrichtung eines gesonderten Strafsystems fiir junge Erwachsene.

Zum Verstindnis sei ausgefiihrt, jede altersorientierte Grenze stellt
einen Akt kriminalpolitischer Wertung dar. Jede Grenzziechung, die sich
verbindlich am Alter orientiert, ist gerade im Hinblick auf die unterschied-
liche Entwicklung junger Menschen zumindest problematisch. Eine
Straftat einen Tag vor der Strafmiindigkeit begangen, bleibt straflos; eine
Straftat einen Tag vor dem 18. Lebensjahr begangen, kann nach Jugend-
strafrecht behandelt werden, was nicht in jedem Fall erklarbar und
nachvollziehbar sein kann (Hommers, 2000).

Dabei sei jedoch beachtet, dass nicht nur Nachsicht oder Humanitét der
Gemeinschaft dazu fiihrt, junge Menschen nicht im dem Masse zu
bestrafen wie Erwachsene. Das altersabhingige Straf-Moratorium ist ein
wichtiger und volkswirtschaftlich sowie sozial lukrativer Akt kriminolog-
ischer und juristischer Klugheit, um die Jugendlichen von einer Straftat-
wiederholung und kriminellen Karriere abzuhalten und die Integration und
kriminelle Abstinenz zu fordern. Ebenso ist die Verhinderung krimineller
Entwicklungen ein hoch wirksamer Opferschutz.

Altersgrenzen im Strafrecht variieren von Nation zu Nation, wie diese
Auswahl auf Tabelle 1 zeigt.

Tabelle 1: Vergleich: Altersgrenzen strafrechtlicher Verantwort-
lichkeit in Europa

Land Strafmiindigkeits- | Alter, ab dem Zivilrechtliche
alter Erwachsenenstraf- | Volljdhrigkeit

recht angewandt (Alter)
werden kann/muss

Belgien 16%**/18 16/18 18

Bulgarien 14 18 18

Dénemark * 15 15/18/21 18

Deutschland 14 18/21 18

England/ 10/15%%* 18/21 18

Wales
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Estland | e 4 18 18
Finnland 15 15/18 18
Frankreich 13 18 18
Griechenland | 13 18/21 18
Irland 1M 18 18
Italien 14 18/21 18
Jugoslawien 14/16** 18/21 18
Kroatien 14/16%** 18/21 18
Lettland 14%****/16 14/16 18
Litauen 14%***%/16 14/16 18
Niederlande 12 16/18/21 18
Norwegen * 15 18 18
Osterreich 14 18 18
Polen 13 15/17/18 18
Portugal 16 16/21 18
Ruménien 16/18 16/18/21 18
Russland 14****/]16 14/16 18
Schweden * 15 15/18/21 18
Schweiz 1 5%% 15/18 20
Schottland 8/16 16/21 18
Slowakei 15 18 18
Slowenien 14%%%*/16 18 18
Spanien 16 16 18
Tschechische 15 18 18
Rep.

Tiirkei 11 15 18
Ukraine 14%***/16 18 18
Ungarn 14 18 18
WeiBrussland | 14****/16 18 18

% nur Strafmilderungen im allgemeinen Strafrecht

**  Bestrafungsmiindigkeit — Jugendstrafvollzug

**%  nur fur StraBenverkehrsdelikte

*#%* nur flir einige besonders schwere Delikte
(Quelle: Diinkel Strafmiindigkeitsalter im internationalen Vergleich, RdJB
1999, 294)
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Jugend- und Heranwachsendenalter bilden ein Moratorium, einen
gesellschaftlich institutionalisierten Entwicklungsschonraum, der nicht fiir
jeden Jugendlichen gilt.

Gesellschaftliche Differenzierungsprozesse bewirken, dass junge Men-
schen heute 1. sehr viel groeren Risiken und Uniibersichtlichkeiten
ausgesetzt und 2. der Ubergang in das Erwachsenenalter spiter einsetzt,
wodurch es zu einer altersméssig deutlich spiteren Integration in Arbeit
und Beruf und Verselbstdandigung durch Familiengriindung kommt. Hier-
aus scheint sich die Notwendigkeit zu ergeben, das Alter der vollen Straf-
barkeit delinquenter Handlungen eher herauf als herab zusetzen und die
Versorgungsstrukturen und den Alterzeitraum der sozialen Férderung in
entsprechenden Massnahmen und Behandlungen auszudehnen. Insgesamt
ist dies ein konservativer Ansatz, da letztlich Menschen auch im jungen
Erwachsenenalter in der sozialen Integration gefordert werden, Krimina-
litdit und ihr Schaden verhindert wird und ein ethisch hochwertiger
humaner Umgang gepflegt werden kann.

3. Eintrittsalter der strafrechtlichen Verant-
wortlichkeit

Ist das Eintrittsalter der strafrechtlichen Verantwortlichkeit und der Uber-
gangsphase empirisch psychologisch begriindbar? Im Zeitalter der Neu-
rowissenschaften sollte diese Frage auf eine biologische Begriindung
erweitert werden. Andere Aspekte werden hier nicht dargestellt, was
jedoch nicht heissen soll, dass diese von geringerer Bedeutung wiren.

Die Frage dieses Beitrag fordert dazu auf, entwicklungspsychologische
Modelle und empirische Untersuchungen heranzuziehen, um zu priifen, ob
die gesetzlichen Altersgrenzen wissenschaftlich gesichert, gestiitzt und
begriindet werden konnen (Montada 1995).

Die Kriteriengruppe zur Bestimmung von Altersgrenzen kdnnen nur
die Jugendlichen bilden, die in einer Kindheit und Jugend mit einer
normalen Sozialisation ausgewachsen sind und die aus einer geeigneten
und fordernden sozialen Umgebung kommen. Sie haben eine angemes-
sene Akkulturation erfahren und wurden von unbelasteten sowie psy-
chisch und somatisch gesunden Eltern, relevanten Bezugspersonen und
Gleichaltrigen in ihrer Entwicklung begleitet. Kindergarten, Schule und
Berufsausbildung erfolgten in geeigneten Einrichtungen ohne besondere
und eingreifende Storungen oder Belastungen. Kinder aus sozial belaste-

11
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tem Entwicklungshintergrund, mit Storungen in der Entwicklung oder
dissozialen Auffdlligkeiten konnen durch die Verschiebung in der Vertei-
lung nicht Kriterien sein, insbesondere weil bei thnen keine normale Ent-
wicklung in allen relevanten Bereichen angenommen werden kann.

Gesunde, kompetente und stabile Eltern werden je nach ihren Auswirk-
ungen auf die kindliche Entwicklung kategorisiert, sie konnen forderlich
sein, es gibt jedoch auch gesunde Eltern, die nicht forderlich oder sogar
schadigend fiir Thre Kinder sind. Der Einfluss kranker Eltern und
Elternteile wird hier nicht behandelt werden.

+. Die Entwicklung der Moral

In der Entwicklung wird die Moralentwicklung als zentrales Element fiir
das Verstandnis und die aktive Realisierung von sozialen Regeln auf der
Basis eines allgemein anerkannten Wertesystems erachtet. Nicht die
Regeln werden einzelheitlich erlernt, sondern es werden kontinuierlich
Werte und die aus ihnen logisch folgenden Verhaltensprinzipien erwor-
ben. Diese werden auf der Basis von Zustimmung und Ablehnung (Ver-
stairkung und Sanktionierung), sowohl individuell als auch sozial gelernt
und eingeiibt, generalisiert und auf neue Situationen iibertragen, in einer
Form, die dem Individuum erlaubt auch in neuen und unbekannten
Situationen mehr oder weniger angemessenes, in der Regel aber akzep-
tierbares Verhalten zu zeigen, wenn dies nicht in bedeutendem Masse
durch andere kulturelle Standards von dem bisherigen Erfahrungen
abweicht. Moral ist ein System von Glaubenssdtzen und Werthaltungen,
die die Grundlage fiir das Urteilen iiber angemessenes und unangemes-
senes Handeln in einem sozialen Kontext bilden und die erlauben,
Verpflichtungen in der Gesellschaft einzuhalten und die Rechte und
Interessen anderer nicht verletzen. Der Sdugling ist ,,amoralisch", des-
wegen ist die Moralentwicklung wichtiger Bestandteil der Sozialisation
(Montada 1995).

Moralische Regeln werden iiber die Formen des Lernens erworben,
emotional verstirkt und motiviert. Eine moralische Regel wird also
bedeutsam, wenn sie gewusst und ihr Geltungsbereich erkannt wird und,
wenn sie emotional ,,erlebt™ wird, also ein Verstoss unangenehme Gefiihle
und einen Wunsch zur Herstellung eines Ausgleich bzw. Gleichgewichts
hervorruft (Hommers 1983).

12
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Dabei miissen die moralischen Regeln nicht einer iibergeordneten
Philosophie entsprechen oder wissenschaftlich bewiesen sein, sondern sie
sind tiber die Epochen entwickelte und in der Zeit angepasste Verhaltens-
regeln, die in einer Gesellschaft und in einer Epoche mehr oder weniger
deutlich gelten.

Normale Kinder lernen in Moralentwicklung

1. Sozial angemessenes Verhalten

2. Sozial unangemessenes Verhalten zu verbergen und/oder zu ver-
meiden

3. Verhaltensalternativen zu entwickeln
4. Sozial angemessenes Verhalten zu antizipieren

5. Selbstkontrolle, Kompetenz, Empathie, angemessene Attribuierung,
Selbstwirksamkeit zu gewinnen

6. Integration der Moral in die Personlichkeit zu leisten

Moralische Regeln sind keine Gesetze, diese finden sich in den
Normvorschriften der jeweiligen staatlichen Organisationen, aber die
bestehende Moral hat Einfluss auf die Ausgestaltung der Gesetze und in
grosserem Umfang auf das Zusammenleben zwischen Menschen. Gesetze
sind die mehr oder weniger zufdlligen Ausprigungsformen der Umset-
zung moralischer Vorstellungen im Sinne von fixierten Verhaltensregeln.
Fiir Gesetze gilt, dass diese auch an Werten und nicht nur an zeitliche
begrenzten Moralvorstellungen orientiert sein diirfen.

Moral heisst nicht, dass diese vollstindig an den Werten einer Ge-
sellschaft orientiert ist, jedoch ist es in der Regel so, dass die Werte einer
Gesellschaft hohen Einfluss auf die Ausgestaltung von moralischen
Regeln haben.

Weiterhin konnen einzelne Gruppen in der Gesellschaft unterschied-
liche moralische Vorstellungen entwickeln und die Diskussionen tliber
moralische Regeln konnen intensiv zwischen gesellschaftlichen Gruppen
ausgestaltet sein. Zwischen Kulturen und Nationen gilt selbstversténdlich
das Gleiche.

Somit ist ein moralisches System niemals unumstritten und deshalb
laufenden Anderungen unterworfen. Dennoch sorgen moralische Regeln
fir ein vertrdgliches Zusammenleben. Anstindiges Benehmen, gutes
Auftreten und Zuverldssigkeit unterliegen moralischen Regeln, sofern
diese nicht durch bestimmte Gesetze noch explizit ausgefiihrt sind.
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Moral ist in hochstem Masse individuell. Letztlich verfiigt jedes Indi-
viduum {ber individuelle moralische Regeln und eine Bedeutungs-
hierarchie, welche moralischen Regeln fiir ihn wichtig oder verbindlich
und weniger wichtig oder unverbindlich sind.

Die Moralentwicklung (Eckensberger 1998) ist gekennzeichnet durch
eine Verdnderung des Denkens iiber Gerechtigkeit.

Die Annahme ist zutreffend, dass strukturelle Bedingungen moderner
Gesellschaften die Ausbildung von (moralischen) Motiven erschweren
und behindern, wodurch eine ldngere Phase der moralischen Entwicklung
notwendig werden kann.

Moralstufen wurden von Piaget (1978,1983) ausgearbeitet, der einen
formalen Moralbegriff formulierte, dessen Kern der Respekt vor
Moralregeln ist und nicht die Einsicht in deren Inhalt und Sinn:

e Die Stufe des einfachen moralischen Realismus: alles, was nicht
bestraft wird, ist erlaubt und alles, was bestraft wird ist verboten.

e Die Stufe der heteronomen Moral (=fremdbestimmte Moral):
alles, was andere Personen fiir gut heilen und vormachen, ist
erlaubt, was andere nicht flir gut heiflen, ist nicht erlaubt.

e Die Stufe der autonomen Moral (=selbst bestimmte Moral):
Beurteilung des eigenen Verhaltens.

Das Modell von Piaget (1978, 1983) wurde zu Recht vielseitig kri-
tisiert und ist heute ausser historisch kaum noch relevant.

In Untersuchungen zur Entwicklung der Moral, die schon friih im
letzten Jahrhundert durchgefiihrt wurden, wurde festgestellt, dass die theo-
retischen Voraussetzungen der strafrechtlichen Zurechnungsfahigkeit und
Verantwortlichkeit im normalen Sinne noch nicht unter 15 Jahren gegeben
sind. Es wurde daraus geschlossen, dass die Strafmiindigkeit im 15.
Lebensjahr festgelegt werden miisse, weil erst beim fiinfzehnjihrigen
Jugendlichen sozial-ethische Motive liberwiegen (Rest, 1974, Rest, 1979,
Rest et al. 1999, Rest et al. 1999b).

Schon Vorschulkinder bewerten moralische Regeln auf der Basis der
Verinnerlichung und nicht aufgrund von externer Kontrolle oder Be-
strafung.

Wesentlichen Einfluss auf die Bestimmung der Strafmiindigkeit haben
Modelle zur Entwicklung des moralischen Urteils nach Kohlberg (1995,
Hommers 1997). Als Untersuchungsinstrument verwendeten sie soge-
nannte ,,moralische Dilemma-Geschichten*. Modifizierte Untersuchungen
wurden mit dem ,,Moral-Judgement Interview* durchgefiihrt. Dabei ist
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das Kriterium fiir die Entscheidung der Strafmiindigkeit, ob abhéngig vom
Alter die vierte Stufe der moralischen Entwicklung erreicht wurde. Wenn
diese Stufe erreicht wurde, wird davon ausgegangen, dass das Ordnung-
sprinzip erkannt wurde und somit Einsichtsfdhigkeit fiir rechtmissiges
und unrechtmissiges Verhalten besteht. Dies gilt natiirlich nur fiir Ver-
haltensweisen, die ein Individuum als konflikthaft mit Moralvorstellungen
und vermuteten Rechtsnormen identifizieren kann, deshalb kann es immer
wieder vorkommen, dass die moralischer Erwartung durch diskrepante
rechtliche Regelungen frustriert werden kann.

Die bekannteste von Kohlberg (1995, Hommers 1997) und seinen
wissenschaftlichen Nachfolgern verwandte Geschichte mit einem mora-
lischen Dilemma ist das sogenannte ,Heinz — Dilemma“: Um das Leben
seiner Frau zu retten, miisste Heinz in eine Apotheke einbrechen und das
thm sonst nicht zugéngliche lebensnotwendige Medikament fiir seine Frau
stehlen.

Entwicklung moralisches Urteils (Kohlberg)

Heinz -Dilemma nach Kohlberg:

Eine Frau liegt im Sterben, sie leidet an einer besonderen Art von Krebs.
Ein Medikament konnte ihr aber vielleicht helfen. Es handelt sich um eine
Art Radium, das ein Apotheker entdeckt hat. Doch der Apotheker verlangt
eine unglaubliche Menge Geld dafiir, etwa zehnmal mehr als ihn die
Herstellung des Medikaments gekostet hat. Heinz, der Ehemann der
kranken Frau, geht zu allen Bekannten, um sich das Geld auszuleihen;
aber er kann nur ungefdhr die Hdlfte der notwendigen Summe zusammen-
bringen. Er erzdhlt dem Apotheker, dass seine Frau im Sterben liegt und
bittet ihn, das Medikament billiger zu verkaufen. Doch der Apotheker
sagt: “Nein, ich kann das Medikament nicht billiger verkaufen. Ich habe
viele Jahre daran gearbeitet, ich muss meine Mitarbeiter und meine
Schulden bezahlen und will mit dem Medikament auch Geld verdienen".
Heinz weifs sich keinen Rat, bricht in die Apotheke ein und stiehlt das
Medikament.
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Prikonventionelles
(pramoralisches) Niveau

Handeln des Einzelnen orientiert
sich an personlichen Folgen.

Rollenvorschriften werden ohne
Reflexion befolgt.

1. Stufe: Gut ist, was belohnt bzw.
nicht bestraft wird.

"Heinz sollte besser nicht steh-
len."

2. Stufe: Gut ist, was mir niitzt.
"Fiir seine Frau solite er stehlen,
nicht aber fiir einen Freund."

Konventionelles Niveau

Die Notwendigkeit vorherr-
schender sozialer und rechtlicher
Ordnung wird anerkannt.

Traditionelle Rollenvorschriften
zur  Aufrechterhaltung dieser
Ordnung werden befolgt.

3. Stufe: Gut ist, was gesellschaft-
lichen Vorstellungen entspricht.
"Fiir seine Frau muss man alles
tun, wenn's sein muss, auch steh-
len.”

4. Stufe: Gut ist, was vorgege-
benen sozialen Normen ent-
spricht.

"Man muss sich an Gesetze
halten. Stehlen ist nicht erlaubt.”

Postkonventionelles (autonomes)
Niveau

Suche universeller Werte in
Unabhéngigkeit zur herrschen-
den Ordnung.

Entscheidungen liegen bewusst
gewihlte Werte zugrunde.

5. Stufe: Gut 1st, was im Sinne der
Humanitét sozial ist.

"Die Grundrechte des Menschen
(das Leben der Frau) haben
Vorrang vor Gesetzesvorschriften
und Ordnungen."

6. Stufe: Gut ist, was ethischen
Prinzipien entspricht, fiir die ich
mich frei entscheide.

"Das menschliche Leben ist nicht
verrechenbar."
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Bei den Vierzehnjdhrigen finden sich iiberwiegend Antworten auf der
vierten Stufe. Damit erreichen sie die Stufe, die das Erkennen des
Ordnungsprinzips anzeigte und die dem erreichten Grad der moralischen
Entwicklung der meisten Erwachsenen entspricht. In den folgenden
Studien wurde jeweils zu den angegebenen prozentualen Anteilen diese
Stufe von verschiedenen Altersjahrgéingen Jugendlicher erreicht:

e Kohlberg (Hommers & Lewand 2001):

—  38% der 13jéhrigen
—  60% der 16jdhrigen

e Peters (1967; Unrecht aus Sozialbindung erkennen)
—  Zwischen 13. -16. Lj. Stufe 4 erreicht
o Hohere Stufen im Kohlbergschen Modell erreichen:

4% der 13jahrigen
—  15% der 16jdhrigen
—  31% der 21jédhrigen

Weitere Studien zeigten, dass die Mehrzahl der 14jdhrigen
Jugendlichen die Stufe 4 nach Kohlberg erreicht hat. Die unzureichende
Studienlage bei unter 10jdhrigen ldsst fiir die Altersgruppe keine sicheren
Aussagen zu. Weiterhin zeigte sich eine interkulturelle und sékulare
Stabilitit der Kohlbergschen Kategorien. Trotzdem kann heute als
gesichert angesehen werden, dass der Dilemma Ansatz zur Priifung der
moralischen und strafrechtlichen Reife nicht notig ist, da die alleinige
Frage nach Verbot von Diebstahl reicht, um die Reife zum Verstindnis
des ordnungs- und Wiedergutmachungsprinzips zu erfassen.

Die Mehrheit der 10-Jahrigen zeigt unabhidngig vom Tatmotiv einen
individuell gesicherten Strafzumessungseffekt bei der Information {iiber
die Ordnungsgefahrdung. Bis zum Alter von 12-Jahren besitzt bei den
meisten Probanden die Information liber die Wiedergutmachungsabsicht
den groBten individuell gesicherten Effekt auf die Strafzumessung. Erst
im Alter von 14-Jahren und dariiber zeigt sich, dass bei der Mehrzahl der
Jugendlichen die Information tiber die Ordnungsgefdhrdung den grossten
individuellen Strafzumessungseffekt hatte (Hommers, 2000, Hommers,
W., Lewand, 2001).
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5. Neurobiologie

Neurobiologische Ansitze sind sinnvoll und ergénzen das psychologisch
und soziologisch gewonnene Wissen komplementér.

,,Die Erwachsenen miissen den Kindern bis 18 das Frontalhirn er-
setzen. Dort sitzt unter anderem die Selbststeuerung, und damit auch die
Fihigkeit, zwischen Recht und Unrecht nicht nur zu unterscheiden, son-
dern auch danach zu handeln. Das schlechte Gewissen ist ein Teil dieser
Selbststeuerung, zu dessen Aufbau wir Erwachsenen Wesentliches
beitragen. Ein Gewissen erzeugen wir, indem wir Kindern ,,ins Gewissen*
reden” (Lutz Janck, 2006)

In der kriminologischen Perspektive hat neurobiologisch das Fron-
talhirn eine immense Bedeutung. Hier finden die Informationsverar-
beitungsprozesse statt, die in Zusammenhang stehen mit

e Bewerten von Dingen, Situationen, Menschen
e Abstrakte und komplexe Regelspeicherung

e Input-Steuerung (Wahrmehmung)

e QOutput -Steuerung (Verhalten)

e Frontalhirnentwicklung Abschluss bis 20 Jahre oder lédnger,
besonders der mediale und orbitofrontale Kortex

Im Mandelkern, lateinisch Amygdala, ein paariges Kerngebiet des
Gehirns werden verarbeitet

e Angst erzeugende und unangenehme Reize
e Verdnderungen im Verhalten: Flucht /Kampf

e Statistik des Mandelkerns (Bewertungsgeschichte des Belohn-
ungssystem), diese wird orbitofrontal gespeichert

e Myelinisierung der Fasern zum und vom frontalen Kortex wird in
Pubertit oder spiter abgeschlossen

Das Frontalhirn ist relativ zur Hirnmasse in Vergleich zu anderen
Sdugetieren bei Menschen am grossten ausgeprégt. Die evolutionédre Ent-
wicklung des Frontalhirns scheint in besonderer Weise fiir die typischen
Funktionen des Menschen u. a. in Bereichen wie Sozialverhalten, Impuls-

kontrolle und Verhaltenssteuerung grundlegend zu sein (Prehn et al,
2008).

18



Altersgrenzen im Strafrecht: Dogmatik oder entwicklungspsychologische Begriindung?

Das Hirnvolumen éndert sich in Kindheit und Jugend mit einem
Maximum bei Kleinkindern deutlich und nachweisbar. Aber auch fiir
altere Jugendliche und sogar fiir Heranwachsende sind die Verdnderungen
quantitativ insbesondere im Vergleich zu Erwachsenen bemerkenswert.
Der Zuwachs der weisen Substanz ist bedeutsam, da durch die
Myelinisierung bzw. Markscheidenbildung die Nervenleitgeschwindigkeit
steigt und damit die Effektivitit von Informationsverarbeitung beschleu-
nigt und verbessert wird.

Die Verdnderungen der grauen Substanz, hier im Frontal und Parietal
Lappen des Gehirns, zeigen den Prozess der Spezialisierung oder Ver-
feinerung der Hirnverarbeitungsprozesse an. Nicht benotigte und verwen-
dete Hirnnervenzellen und ithre Verbindungen wird abgebaut, was sich
dann fatal auswirkt, wenn fiir das Leben relevante Bereiche nicht trainiert
wurden und in der Folge durch Abbau im weiteren Leben nicht zur
Verfiigung stehen. Verbleibende Verarbeitungsdefizite grade auch bei
dissozialen und delinquenten Jugendlichen koénnen hiermit in Verbindung
stehen. Vielleicht ist dies ein Beitrag zur Kldrung persistierender Krimi-
nalitit.

Temporales Wachstum und Riickbildung die Zunahme der parietalen
Bereich, wo Sinneseindriicke gespeichert und integriert werden, die Ver-
dnderung ist Ausdruck sensorischer Erfahrung.

6. Schlussfolgerungen

In diesem Beitrag wurde versucht die Festlegung strafrechtlicher
Altersgrenzen durch wissenschaftliche Belege zu fundieren.

Wissenschaftliche Belege kamen von zwei Seiten, der soziologischen
und psychologischen Forschung zur Entwicklung der Moral und der neu-
robiologischen Forschung zur Hirnentwicklung unter besonderer Beriick-
sichtigung des Frontalhirns. Das Gehirn, insbesondere das Frontalhirn, ist
das morphologische und funktionelle Substrat der moralischen Entwick-
lung und damit die Basis erfolgreicher an Rechten und Pflichten orien-
tierter Funktionsfahigkeit in einer Gemeinschaft. Sowohl die klassische
Begriindung tliber die Moralentwicklung als auch die neurobiologische
tiber die Hirnreifung geben eine interessante Argumente zur nachhaltigen
Begriindung von Altersgrenzen im Strafrecht.

Es konnte belegt werden, dass normale Jugendliche in der Mehrzahl
schon mit 14 Jahren in der Lage sind, erfolgreich und den Erwachsenen
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vergleichbar, angemessen moralisch Verhalten zu beurteilen. Dennoch
scheinen sie abhidngig von der individuellen Auspridgung eine unter-
schiedlich lange Nachreifungsphase der Kompetenzen und Funktionen zu
bendtigen, die im einzelnen Fall iiber das 18. Lebensjahr hinausgehen
kann. Fiir die Gruppe der jugendlichen Straftiter gilt im Gegensatz zu den
normalen Jugendlichen, dass sie aufgrund von Reifungs- und bzw. oder
Entwicklungsstérungen oft im diesem Alter oder sogar weit dariiber
hinaus nicht in der Lage sind, die grundsitzlichen marolischen Vorstell-
ungen und die daraus folgenden Verhaltensweisen zu leisten. Eine nicht
unbedeutende Zahl Erwachsener erreicht dieses Niveau nicht und sie
stellen eine besondere Herausforderung fiir die Rechtssprechung und dem
Umgang mit [hnen dar.

Moralische Regeln werden in einem konstruktiven Prozess erworben,
der durch entsprechende Forderung nachgeholt werden kann, auch wenn
der Nachholerfolg eine grosse Variationsbreite aufweisen kann. Der
»Soziopath® ist ein empirischer Grenzfall als Extrem einer umfassend
misslungen Sozialisation. Sogar in diesem Fall ist von einer Beeinfluss-
barkeit der Problematik auszugehen, jedoch ist die Modifikation nicht in
jeden Fall hinreichend, um von einer ausreichenden Reduktion des
dissozialen und delinquenten Potentials auszugehen. Im Jugendalter kann
es eine derartige Auspridgung nicht geben, auch wenn schwer kriminelle
Jugendliche gelegentlich so erscheinen konnen.

Es lasst sich nichts daran dndern, das Grenzen und Gesetze auch einen
willkiirlichen Charakter haben miissen. Es ist jedoch nichts dagegen zu
sagen, dass bewihrte, sinnvolle, niitzliche Strategien und Grenzwerte
aufrechterhalten werden. Die reine Zunahme der Jugend Delinquenz als
mehr gefiihlte denn statistisch begriindete Tatsache rechtfertigt noch nicht
Verdnderungen im bewihrten Systemen.

Natiirlich ist die Entwicklung von jungen Menschen deutlich schwie-
riger als frilher und gednderte Lebenswelten fordern ihren Preis. Auf der
anderen Seite bilden die effektiven, erfolgreichen, emotionaler ange-
messenen Jugendlichen die Mehrheit und dies wird durch den Medien-
trubel verdeckt.

Der ,,Abstainer, der hdufig in den Darstellungen der Arbeiten von
Moffitt (Moffit et al. 2001) zur Jugendkriminalitdt nicht erwdhnt wird, ist
der erfolgreiche, nicht kriminelle, junge, mittlere und dltere Erwachsene.

Uber 50% der Jugendkriminalitit bildet sich nach den Arbeiten der
gleichen Autorin im Entwicklungsverlauf von selbst zuriick, ,,adolescent
limited* type. Gerade die Aufgaben der Reifung in Verbindung mit den
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Entwicklungsaufgaben der Pubertédt sorgt hierflir ein Konfliktfeld, das
nicht in schwerwiegender Weise kriminalisiert werden darf.

Auf der anderen Seite darf der Blick nicht vor den schwerwiegenden
Verldufen (life-time-persistent) verschlossen werden. Auch diese Men-
schen haben ein Anrecht auf Entwicklung in einer sozialen Gemeinschaft,
obwohl sie aktuell nicht dazu in der Lage zu sein scheinen. Die beste
Pravention und der beste Opferschutz liegen darin zu versuchen in einem
frithen und entwicklungsmassig giinstigen Alter, also wenn Reifung,
psychosoziale und biologische Entwicklungen nicht abgeschlossen sind,
der Entwicklung eine positive Wendung zu geben. Rechtlich Alters-
grenzen in besonderen und gepriiften Fall iiber das Jugendaltern hinaus
sind dazu eine wichtige Basis.

Schliesslich gibt es noch andere nicht auf soziale und psychologische
Wissenschaften (die Neurobiologie sei gut begriindbar zu den psycho-
logischen Wissenschaften gerechnet) bezogene stichhaltige Argumente fiir
Altersgrenzen, diese sind Humanismus, Giite und Nachsicht, Liebe und
eine umfassende Sicht auf die gesamte Menschheitsentwicklung.

21



ULRICH PREUSS

Bibliographie

BROCHER T., Die strafrechtliche Verantwortlichkeit Jugendlicher und
Heranwachsender. In W. Bitter (Hrsg.): Heilen statt Strafen. Tagungs-
bericht, Gottingen, 1957.

DUNKEL F., van Kalmthout A., Schiiler-Springorum H. (Hrsg.). Entwick-
lungstendenzen und Reformstrategien im Jugendstrafrecht im européi-
schen Vergleich. Monchengladbach: Forum Verlag Godesberg, S. 419-
435, 1997.

DUNKEL F., Drenkhahn, K., Morgenstern, C. (Hrsg.): Humanisierung des
Strafvollzugs — Konzepte und Praxismodelle. Mdnchengladbach: Fo-
rum Verlag Godesberg, 245 S., 2008.

JUNGER-TAS J., Diinkel, F. (Hrsg.): Reforming Juvenile Justice. New
York, Dordrecht: Springer, 276 S., 2009

FLAMMER A., Alsaker, F.D.: Entwicklungspsychologie der Adoleszenz.
Bern: Huber, 2002.

GAZZANIGA M.-S., Nature's Mind. New York: Basic Books, 1992.

GAZZANIGA M.-S., The Ethical Brain: The Science of Our Moral Dilem-
mas. New York: Perennial, 2006.

GERRIG R.-]J., Zimbardo, P.G.: Psychologie. Miinchen: Pearson, 2008.

HOMMERS W., Die Entwicklungspsychologie der Delikts- und Geschifts-
fahigkeit. Gottingen: Hogrefe, 1983.

HOMMERS W., Das ,,Ziindeln* im Urteil: Alterstrends und psychometri-
sche Diagnostizierbarkeit der zivilrechtlichen Verantwortlichkeit nach
§ 828 BGB. Zeitschrift fiir Differentielle und Diagnostische Psycholo-
gie, 12, 163-175, 1991.

HOMMERS W., Integration of Kohlbergian information in punishment.
European Journal of Applied Psychology (Revue Européenne de Psy-
chologie Appliqué), 47, 31-37, 1997.

HOMMERS W., Begriinden Kultur und Natur die Altersgrenze der Straf-
miindigkeit? Eine vorlaufige Antwort mit dem Gedanken-Scenario. In
M. Usteri (Hrsg.), Gene, Kultur und Recht. Schriften zur Rechtspsy-
chologie, Band 5 (S. 91-112). Bern: Stampfli, 2000.

22



Altersgrenzen im Strafrecht: Dogmatik oder entwicklungspsychologische Begriindung?

HOMMERS W., Lewand, M. Zum Einfluss des Tatmotivs auf eine Voraus-
setzung der strafrechtlichen Verantwortungsreife. In W. Bilsky & C.
Kahler (Hrsg.), Berufsfelder der Rechtspsychologie. Dokumentation
der 9. Arbeitstagung der Fachgruppe Rechtspsychologie in der DGPs,
2001.

JANCKE L., From cognition to action. In: E. Altenmiiller, J. Kesselring &
M. Wiesendanger (Eds.), Music, Motor Control and the Brain. Oxford:
Oxford University Press, 2006.

JUREIT U., Erziehen, Strafen, Vernichten : Jugendkriminalitat und Jugend-
strafrecht im Nationalsozialismus. Munster: Waxmann, 1995.

KOHLBERG L., Die Psychologie der Moralentwicklung. Frankfurt/M.:
Suhrkamp, 1995.

LEMPP R., ,,Das Problem der Strafmiindigkeit aus kinder und jugendpsy-
chiatrischer Sicht*. RdJ, S. 326-331, 1972.

Lewand M. & Hommers W., Erfassung des moralischen Verstindnisses
von Kindern und Jugendlichen mit Hilfe von systematischen
Stimulusplanen und Strafurteilen. Referat Vortrag auf dem Treffen der
Moralforscherinnen und -forscher aus den deutschsprachigen Léndern
an der Universitdt Freiburg (Schweiz), 2003.

MANSEL J., Angst vor Gewalt. Jugendforschung. Eine Untersuchung zu
jugendlichen Opfern und Titern aus der Reihe Jugendforschung.
Weinheim: Juventa, 2001.

MOFFITT T.-E., CASPI A., RUTTER M. & SILVA P.-A., Sex Differences in
Antisocial Behaviour: Conduct Disorder, Delinquency, and Violence
in the Dunedin Longitudinal Study. Cambridge: Cambridge University
Press, 2001.

MONTADA L., (1995). Moralische Entwicklung und moralische Sozialisa-
tion. In R. Oerter & L. Montada (Hrsg.), Entwicklungspsychologie.
Ein Lehrbuch (3. Aufl., S. 862- 894). Weinheim: Beltz und PVU.

NEUBACHER F., ",Trau' keinem unter 30!'" — Wie bedrohlich ist die Ju-
gendkriminalitit wirklich?". Zeitschrift fiir Rechtspolitik, S. 429 ff,
1998.

PETERS K., Die Beurteilung der Verantwortungsreife“. S. 260-289 in:
Undeutsch, Handbuch der Psychologie in 12 Bénden; 11. Band: Foren-
sische Psychologie; 1. Auflage Gottingen 1967.

23



ULRICH PREUSS

PIAGET J., Das moralische Urteil beim Kinde. Stuttgart: Klett-Cotta, 1983.
PIAGET J., Das Weltbild des Kindes. Stuttgart: Klett-Cotta, 1978.

ROWE D.-C., Genetik und Sozialisation. Die Grenzen der Erziechung.
Weinheim: Beltz Psychologie Verlags Union, 1997.

REST J. Manual for the Defining Issue Test: An objective Test for moral
judgment development. Minnesota: University of Minnesota, 1974,

REST J., Revised manual for the Defining Issue Test: An objective Test
for moral judgment development. Minneapolis: Minnesota Moral Re-
search Projects, 1979.

REST J., NARVAEZ D., THOMA S.-J. & BEBEAU M.-J., DIT2: Devising and

testing a revised instrument of moral judgment. Journal of Educational
Psychology, 91, 644-659, 1999.

REST J., NARVAEZ D., BEBEAU M.-]J. & THOMA S.-J., Postconventional
Moral Thinking. A Neo-Kohlbergian Approach. Mahwah, NJ: Erl-
baum, 1999b

SCHAFFSTEIN FRIEDRICH, Die Jugendzurechnungsfihigkeit in ithrem Ver-
héltnis zur allgemeinen Zurechnungsfahigkeit. ZStW 77, S. 191208,
1965.

SCHROEDER F.-C. (Hrsg.), Die peinliche Gerichtsordnung Kaiser Karls V.
und des Heiligen Romischen Reichs von 1532 = (Carolina).Stuttgart:
Reclam, 2000.

WEITEKAMP E. & MEIER U., Werden unsere Kinder immer krimineller ?
Kinderkriminalitdt im Zerrbild der Kriminalstatistik, In: Miiller, Siegf-
ried; Peter, Hilmar (Hrsg.), Kinderkriminalitdt, Opladen, 1998.

ZIMBARDO P.-G. & RUCH F.-L., Lehrbuch der Psychologie. Berlin: Sprin-
ger, 1978.

24



	Altersgrenzen im Strafrecht : Dogmatik oder entwicklungspsychologische Begründung?

